
Das Eigenständige der znut großem an Das umfangreich {] VE dargebotene hi-
unter Berücksichtigung sehr weit gefächerter storische aterial und Se1ne eigenen Gtel-
Literatur erstellten Arbeit ijegt weniger 1  in ungnahmen mn dazu d sich der Pro-
der rhebung der theologiegeschichtlichen Jematik der bisher geltenden kirchengesetz-
Fakten, die bereits früher anderer e1te

S zu werden.
lichen Regelung der Sonntagsheiligung

zusammengefragen worden 1, als der
Wertung dieser Fakten 11 Sinne der m-
nanntfen Zielsetzung. Interessant ist  . weifel- AUER LFONSS, Autonome Moral und
los die Tatsache, weder der Patristik christlicher Glaube. Patmos, Düssel-
noch in der Hochscholastik die MedMdpflicht dorf 1971 Kart., lam. 19_.80.

Sonn- und Feiertagen alg materja gravis WöShrend M} VOT noch D- Izı lan RTaufge: wurde. Erst in der Spätscholast:
zeigen sich AÄAnsätze in dieser Hinsicht, Der Zeit e1ne stärkere „Theologisierung“
erstie bedeutendere Theologe, der die Schwer- christlichen Gittenlehre eintrat, macht sich
sündhaftigkeit der Meisversäumnis ehrte, seit einigen Jahren 1 Zuge der Akulari-

sierung des San  rel  1g10sen Bereichs eine ‚ BEN-W  vVar der onın von Florenz (gestorben Jäufige Bewegung emer. Man stellt die» lese Auffassung Setizte sich u N Frage nach dem Proprium der christlichenbald Igemein durch, 61e fand Eingang in Sittlichkeit und zeig sich in wachsendemdie Katechismen, wurde einhellig VO:  3 den > geneigt, den 17  .  dischen Pflichten-Moraltheologen (mit Ausnahme aramuels kreis In nna  er Hinsicht spezifisch christ-und kirchenamtlichen römischen li:  B- Normen in Abrede stellen, wıe jaVerlautbarungen als selbstverständlich hin- auch die Schrift ihre sittlichen Weisun-geste: Unter diesen Umständen verschlägt
65 wenig ers alg der Autor Zu meinen gen des Ööfteren einem bereits vorfindlichen
cheint), laß S11 die Sonntagsmeßpflicht nichtjüdischen bzw. nı  christlichen Ethos
(un qd0l noch ohne Hervorhebung des entnimmt. Im Grunde SEeENOHNUNEN handelt

sich hierbei un  z keine Neu Erkenntnis.erpflichtungsgrade £ormell als allgemei-
65 esetz der Late:  115  San S 1r erstmals Man braucht sich Ja ur daran Zu erinnern,

welch hervorragenden Rang dem sitt-1m CIC C, 1248 findet. Immerhin handelt en Naturgesetz abgeleitete Normen seitSi|  D U1 eın mehr als 500 Jahre estehen- jeher in der Mor:  eologie eingenommendes Gewohnheitsrecht und eine entsprechend ha 1,gebildete Gewissensüberzeugung der Hier-
chen und der Laijen. Die Wertung des Der annte Tübinger Moraltheologe be-
Sonntagsgottesdienstes als ffentlicher ott faßt sich seinem Werk in sehr gründ-
geschuldeter Kult würde ich ihrer Ver- er Weise un gekonnter Diktion mit die-
wandtschaf: mıiıt el  en Anschauungen ematik. Seine auyf Teiche zeitge-
1m Rahmen der en Schöpfungs- nössische Außerungen Zum Thema bezug-

nehmenden Ausführungen zählen zı demtheologie 0S1!  tive. beurteilen, wie überhaupt Bedeutendsten, auf dem Gebiet derdie Berücksichtigung des X1017115 Gratia Fundamentalmoral in der etzten eit ZuUuUsupponit natur:  am der Arbeit
verzeichnen ist. Im die tra-kommen WAarTe. ditionelle CSeinsethik sieht der Autor dasBei der grundsä  en Frage, ob die Kirche

überhaupt berechtigt Se1, ihre eigenen Ge- Wesen des Sittlichen, soweit das Welt-
ethos betrifft, alg das Ja ZUT Wirklichkeit, 1nden Gläubigen sub gravi, eils- die der Mensch hineingestellt ist.  x Dieseentscheidend, aufzuerlegen, kann csich Wirklichkeit ist auf 1nnn und Ordnung hindie verneinende 91i wohl nicht mit finalisiert, ihr eigne 1Nne wesenhafte Ra-dem Vf. auf Thomas V, Aquino erufen. ] tionalität, die der Mensch durchschauenwiderspricht historischem Einfühlungsver- ‚e Dabei WIT': gewahr, a „einemOögen, moöoderner Mentalität gepragte Spannung zwischen der tatsächlichen, nochrestriktive Einstellungen dieser Art bei dem unerfüllten Gestalt der Wirklichkeit undmittelalterlichen Denker wiederfinden

wollen. H zu seiner 1t bereits eine ihrer je besseren und 1e' ihrer voll-

allgemeine Überzeugung > schwer VeTI-
endeten Gestalt“ esteht (23) dieser

pflichtenden Charakter des Sonntagsgebotes Spannung zwischen Tatsächlichkeit und g-
eröffneter Möglichkeit entzündet

infolge Gewohnheitsrechtes oder positiver cich die cittliche Verbindlichkeit: als dem
bestsetzung vorhanden gewesen, würde Tho- umgreifenden Ordnungsprinzip innerhalb des
IMNas sicher keine andere Meinung geäußert Universums obliegt dem Menschen, diesehaben, wWIie Ja auch keine Bedenken tragt, opannun zu mildern Uun: die Wirklichkeitbeim parallelen Falil des en Fasten- der Entf und Erfüllung näherzubringen.gebotes die Möglichkeit schwersündhafter 59 tritt dem Menschen „AUuSs der Mitte sceinerÜbertretung nicht 1Ur im Falle der Geset- eigenen Ekxistenz der unabdingbare An-zesverachtung) anzunehmen (S th. I1 I1 spruch der ihm vorgegebenen Wirklichkeit
147, S  K ad 2) entgege:  n  E Da Or „Ohne die usdrückliche
Hese Ausstellungen min!  dern aber nicht den Erkenntnis Gottes den Vollsinn seiner

SE in der Welt unı damit auch den ent-Wert dieser verdienstvoHen Untersuchung.
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Das Eigenständige der mit großem Fleiß 
unter Berücksichtigung sehr weit gefächerter 
Literatur erstellten Arbeit liegt weniger in 
der Erhebung der theologiegeschichtlichen 
Fakten, die bereits früher von anderer Seite 
zusammengetragen worden waren, als in der 
Wertung dieser Fakten im Sinne der ge­
nannten Zielsetzung. Interessant ist zweifel­
los die Tatsache, daß weder in der Patr.istik 
noch in der Hochscholastik die Meßpflicht 
an Sonn- und Feiertagen als materia gravis 
aufgefaßt wurde. Erst in der Spätscholastik 
zeigen sich Ansätze in dieser Hinsicht. Der 
erste bedeutendere Theologe, der die Schwer­
sündhaftigkeit der Meßversäumnis lehrte, 
war der hl. Antonin von Florenz (gestorben 
1459). Diese Auffassung setzte sich schon 
bald allgemein durch, sie fand Eingang in 
die Katechismen, wurde einhellig von den 
MoraltheoloJ?;en (mit Au-snahme Caramuels) 
vertreten und in kirchenamtlichen römischen 
Verlautbarungen als selbstverständlich hin­
gestellt. Unter diesen Umständen verschlägt 
es wenig (anders als der Autor zu meinen 
scheint), daß sich die Sonntagsmeßpflicht 
(und dann noch ohne Hervorhebung des 
Verpflichtungsgrades) formell als allgemei­
nes Gesetz der Lateinischen Kirche erstmals 
im CIC c. 1248 findet. Immerhin handelt 
es sich um ein mehr als 500 Jahre bestehen­
des Gewohnheitsrecht und eine entsprechend 
gebildete Gewissensüberzeugung der Hier­
archen und der Laien. - Die Wertung des 
Sonntagsgottesdienstes als öffentlicher Gott 
geschuldeter Kult würde ich trotz ihrer Ver­
wandtschaft mit heidnischen Anschauungen 
im Rahmen der christlichen Schöpfungs­
theologie positiver beurteilen, wie überhaupt 
die Berücksichtigung des Axioms ,Gratia 
supponit naturam' der Arbeit zugute ge­
kommen wäre. 
Bei der grundsätzlichen Frage, ob die Kirche 
überhaupt berechtigt sei, ihre eigenen Ge­
setze den Gläubigen sub gravi, d. h. heils­
entscheidend, aufzuerlegen, kann man sich 
für die verneinende Anskht wohl nicht mit 
dem Vf. auf Thomas v. Aquino berufen. Es 
widerspricht historischem Einfühlungsver­
mögen, von moderner Mentalität geprägte 
restriktive Einstellungen dieser Art bei dem 
mittelalterlichen Denker wiederfinden zu 
wollen. Wäre zu seiner Zeit bereits eine 
allgemeine Oberzeugung vom schwer ver­
pflichtenden Charakter des Sonntagsge~?tes 
infolge Gewohnheitsrechtes oder positiver 
Festsetzung vorhanden gewesen, würde Tho­
mas sicher keine andere Meinung geäußert 
haben, wie er ja auch keine Bedenken trägt, 
beim parallelen Fall des kirchlichen Fasten­
gebotes die Möglichkeit schwersündhafter 
Obertretung (nicht nur im Falle der Geset­
zesverachtung) anzunehmen (S. th. II II 
147, 3 ad 2). 
Diese Ausstellungen mindern aber nicht den 
Wert dieser verdienstvollen Untersuchung. 

Das umfangreich vom Vf. dargebotene hi­
storische Material und ,seine eigenen Stel­
lungnahmen regen dazu an, sich der Pro­
blematik der bisher geltenden kirchengesetz­
lichen Regelung der Sonntagsheiligung be­
wußt zu werden. 

AUER ALFONS, Autonome Moral und 
christlicher Glaube. (204). Patmos, Düssel­
dorf 1971. Kart. 1am. DM 19.80. 

Während man vor noch nicht allzu langer 
Zeit für eine stärkere „Theologisierung" der 
christlichen Sittenlehre eintrat, macht sich 
seit einigen Jahren im Zuge der Säkulari­
sierung des religiösen Bereichs eine gegen­
läufige Bewegung bemerkbar. Man stellt d!e 
Frage nach dem Proprium der christlichen 
Sittlichkeit und zeigt sich in wachsendem 
Maße geneigt, für den irdischen Pflichten­
kreis in inhaltlicher Hinsicht spezifisch christ­
liche Normen in Abrede zu stellen, wie ja 
auch die HI. Schr-if.t ihre sittlichen Weisun­
gen des öfteren einem bereits vorfindlichen 
nichtjüdischen bzw. nichtchristlichen Ethos 
entnimmt. Im Grunde genommen handelt 
es sich hierbei um keine neue Erkenntnis. 
Man braucht sich ja nur daran zu erinnern, 
welch hervorragenden Rang aus dem sitt­
lichen Naturgesetz abgeleitete Normen seit 
jeher in der Moraltheologie eingenommen 
haben. 
Der bekannte Tübinger Moraltheologe be­
faßt sich in seinem Werk in sehr gründ­
licher Weise und gekonnter Diktion mit die­
ser Thematik. Seine auf zahlreiche zeitge­
nössische Äußerungen zum Thema bezug­
nehmenden Ausführungen zählen zu dem 
Bedeutendsten, was auf dem Gebiet der 
Fundamentalmoral in der letzten Zeit zu 
verzeichnen ist. Im Anschluß an die tra­
ditionelle Seinsethik sieht der Autor das 
Wesen des Sittlichen, soweit es das Welt­
ethos betrifft, als das Ja zur Wirklichkeit, in 
die der Mensch hineingestellt ist. Diese 
Wirklichkeit ist auf Sinn und Ordnung hin 
finalisiert, ihr eignet eine wesenhafte Ra­
tionalität, die der Mensch zu durchschauen 
vermag. Dabei wird er gewahr, daß „eine 
Spannung zwischen der tatsächlichen, noch 
unerfüllten Gestalt der Wirklichkeit und 
ihrer je besseren und schließlich ihrer voll­
endeten Gestalt" besteht (23). An dieser 
Spannung zwischen Tatsächlichkeit und ge­
schichtlich eröffneter Möglichkeit entzündet 
sich die sittliche Verbindlichkeit: als dem 
umgreifenden Ordnungsprinzip innerhalb _des 
Universums obliegt es dem Menschen, diese 
Spannung zu mildern und die Wirklichkeit 
der Entfaltung und Erfüllung näherzubringen. 
So tritt dem Menschen „aus der Mitte seiner 
eigenen Existenz der unabdingbare An­
spruch der ihm vorgegebenen Wirklichkeit 
entgegen". Da er „ohne die ausdrückliche 
Erkenntnis Gottes den Vollsinn seiner Exi­
stenz in der Welt und damit auch den ent-
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scheidenden Kern des Gittlichen‘ Zu verstehen
VvVermäa 30), kann nach Auer auch der Theo-

vergleicht sie mit anderen organisatorischen
>  e& Bedenken von der Autonomie des Mitarbeiter des Bischofs das Generalvika-

Gtrukturen. Im geht um
loge (  O  )
ittlichen sprechen. riat, das Seelsorgeamt beratenden
Die Hauptschwierigkeit solchen Überle- Gremien.

liegt zweiıitfellas in der ausreichenden Unter Berücksichti der maßgeblichen Li-
Begründung - unbedingten erpflich- teratur auch AUS :fä soziologischen Bereich)tungscharakters des ittlichen. Diesem hat sich der utor seiner Sut dokumen-

hätte der Autor noch größere Auf- jierten Studie mit großem el bemäüht, AÄAus-
merksamkeit schenken können, obei die des Il Va!  1UMS und überhaupt der
Berücksichtigung älterer einschlägiger Lite- modernen Ekklesiologie 3  z Hinblick auf die
ratur (Cathrein, Gutberlet, Schuster und DR- konkrete Ve:  ung des
sonders auch des Gedankenaustausches ZWi1+- rtenamtes in der Diözesanverwaltungschen Aug. Messer und M. T1|  ılla über zu machen. Angesichts der bevor-
Gotteserkenntnis ittlichkeit [Stuttgart stehenden Gesamtsynoden in manchen Län-
1924]) VO  »3 utzen BEeEWESECN wäre.  y dern, die sich mit esem Thema ja eben-
ar begrüßt e5, daß der VE in Fails intensiv zZzu efkfassen haben, wird die
nem besonderen Kapitel d das Weltethos Aktualität dieser Untersuchung terstri-

ı@der Schrift eitenden Ergebnisse
moderner at] und ntl egese usführlich
arste und sich besonders mit dem VELLAY DECH de l’avortement.
neuen Sinnhorizont des vVon Jesus verkün- Editions Universitaires, arıs 1972
deten OS und der christlichen Moti- Kart, lam. 15.50.
vatıon des Paulus beschäftigt. ] französischer Gynäkologe trıtt in diesemNach einem Exkurs odelle x der Ge- S  h E eine weitgehende reigabe der ADbD-der Moraltheologie olgen im treibung ein. Er 1äßt sich zweifellosSchlußkapitel edenkenswerte Erwä von edien Motiven leiten, 0 allem von dem&s  ber das Weltethos der ehramtlichen Willen, in befindlichen
TAaXıs der Kirche 1  in der moraltheologi- zu helfen. eine Argumentation ist aber nichtschen Reflexion. schon früheren Ver- ausreichend, da sie das Lebensrecht des F5  göffentlichungen scieht ÄAuer d Funktion des
kirchlichen Lehramts und der Moraltheologie völlig außer B-  FPe S dem Eintreten
bei der Statuierung weltethischer Weisun en

die Zulässigkeit der eugenischen on
auf der Linie einer integrierenden, 10- entgeht auch er dem Dilemma, daß
renden und kritisierenden Einfl nahme. sich dann konsequenterweise das echt
Beiden  s nstanzen bleiben also auch bei die- geben würde, auch nach der Geburt unheilbar

Kinder oder später SO Twach-Auffassung des wesen! en en. Wenn Nan daher die denAufgaben zugewiesen. Ausführungen des VFE zugrunde liegendeWenn auch |'\“'. diesem Werk zZu den darin enz nicht jahen ist sein Buchangeschnittenen ragen noch -  n das letzte enno| VOo Wenrt gen der zahlreichen
Wort gesprochen ist, SC kann doch niemand, dar' mitgeteilten Erlebnisberichte vVonder sich mi1t moraltheologischer Grundlagen- Frauen in den verschiedensten Verhältnissen,orschung efaßt, n den fundierten Anus- die eine Abtreibung haben vornehmen lassen.Auers vorübergehen. Es bestätigt sich hier, wie der Mehrheit

der Fälle die weibliche Psyche durch diesen
PETER, Der Bischof und eın

Helferkreis nach dem Zweiten Vatikanischen Eingriff zutiefst betroffen wird.

Konzil. Bernward-V., 1971. Taz Richard Bruch
Brosch. A 2 —, ALOIS/NISSELÄ Familien-
Diese Doktordissertation der Univ. reiburg planung aber 1ef Herold, Wien 1972.
1, (im Fach „Christl Gesellschaftslehre”) Pappband » 48  a —
efaß sich, von dem durch das üchlein enthaltenen brauchbaren In-
u  erten Aggiornamento der Kirche formationen des Arztes sind in '  inen wohl-
gehend, muıt der „Neuordnung der 10zesan- Aufbau hineingestellt: erant-
, für die Ausübung des Apostolates” wortbare Kinderzahl Empfängnisregelung
(Untertitel) Anfang stehen Erwägungen Bewertung der verschiedenen Methoden
über Person und Amt des Bischofs, wobei nach nzipien (90 ff), die Für die Zeitwahl
sich der VE neben dem Aufweis der maßgeschneidert G1]  nd die Da  lika „FHu-
dem Status der Rolle der Bischöfe in
eologischen Sichtweise auch eingehend mit manae vitae“” trifft genau die richtige LÖ-

der A beschäftigt. Des weiteren rfährt SUNg.  Zielstrebig wird die Schlußfolgerung (93
das dreigestaltige Amt des ine angesteuert: erpfli  endes Leitbild ist die
sorgfältige rörterung. Das Il Kap wendet Zeitwahl., „Sich Bequemlichkeit und

der Teilkirche als So:  ge und Scheu der Anstrengung, die normaler-
dem ihr aNnNgEMLCSSCHNEN Führungss zu und weise damit erbunden ist, diesem Leitbild
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sdteidenden Kern des Sittlidten" zu verstehen 
vermag (30), kann nadt Auer audt der Theo­
loge ohne Bedenken von der Autonomie des 
Sittlichen spredten. 
Die Hauptsdtwierigkeit bei solchen Oberle­
gungen liegt zweifellos in der ausreichenden 
Begründung des unbedingten Verpßich­
tungscharakters des Sittlichen. Diesem 
Punkt hätte der Autor noch größere Auf­
merksamkeit schenken können, wobei die 
Berücksichtigung älterer einschlägiger Lite­
ratur (Cathrein, Gutberlet, Schuster und be­
sonders auch des Gedankenaustausches zwi­
schen Aug. Messer 'lllld M. Pribilla über 
Gotteserkenntnis und Sittlichkeit [Stuttgart 
19241) von Nutzen gewesen wäre. 
Dankbar begrüßt man es, daß der Vf. in 
einem besonderen Kapitel die das Weltethos 
in der HI. Schrift betreffenden Ergebnisse 
moderner atl und ntl Exegese ausführlich 
darstellt und dabei sich besonders mit dem 
neuen Sinnhorizont des von Jesus verkün­
deten Ethos und mit der christlichen Moti­
vation des Handelns bei Paulus beschäftigt. 
Nach einem Exkurs „Modelle aus der Ge­
sdtichte der Moraltheologie" folgen im 
Schlußkapitel bedenkenswerte Erwägungen 
über das Weltethos in der lehramtlichen 
Praxis der Kirche und in der moraltheologi­
schen Reflexion. Wie schon in frilheren Ver­
öffentlichungen sieht Auer die Funktion des 
kirchlichen Lehramts und der Moraltheologie 
bei der Statuierung weltethischer Weisungen 
auf der Linie einer integrierenden, stimulie­
renden und kritisierenden Einflußnahme. 
Beiden Instanzen bleiben also auch bei die­
ser Auffassung des Sittlichen wesentliche 
Aufgaben zugewiesen. 
Wenn auch mit diesem Werk zu den darin 
angeschnittenen Fragen noch nicht das letzte 
Wort gesprochen ist, so kann doch niemand, 
der sich mit moraltheologischer Grundlagen­
forschung befaßt, an den fundierten Aius­
führungen Auers vorübergehen. 

INHOFFEN PETER, Der Bischof und sein 
Helferkreis nach dem Zweiten Vatikanischen 
Konzil. (179.) Bemward-V., Hildesheim 1971. 
Brosch. DM 42.-. 

Diese Doktordissertation der Univ. Freiburg 
i. B. (im Fach „Cluistl. Gesellschaftslehre'') 
befaßt sich, von dem durch. das II. Vatikanum 
inaugurierten Aggiornamento der Kirche aus­
gehend, mit der „Neuordnung der Diözesan­
kurie für die Ausübung des Apostolates" 
(Untertitel). Am Anfang stehen Erwägungen 
über Person und Amt des Bischofs, wobei 
sich der Vf. neben dem Aufweis der neuen 
theologischen Sichtweise auch eingehend mit 
dem Status und der Rolle der Bischöfe in 
der BRD beschäftigt. Des weiteren erfährt 
das dreigestaltige Amt des Bischo.E$ eine 
sorgfältige Erörterung. Das II. Kap. wendet 
sich der Teilkirche als Sozialgebilde und 
dem ihr angemessenen Führungsstil zu und 
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vergleicht -sie mit anderen organisatori-schen 
Strukturen. Im Schlußkapitel geht es um die 
Mitarbeiter des Bischofs: das Generalvika­
riat, das Seelsorgeamt und die beratenden 
Gremien. 
Unter Beriicksichtigung der maßgeblichen Li­
teratur (auch aus dem soziologischen Bereich) 
hat sich der Autor •in seiner gut dokumen­
tierten Studie mit großem Fleiß bemüht, Aus­
sagen des II. Vatikanums und überhaupt der 
modernen Ekklesiologie dn Hinbldck auf die 
konkrete Verwirklichung des bischöflichen 
Hirtenamtes ln der Diözesanverwaltung 
fruchtbar zu machen. Angesichts der bevor­
stehenden Gesamtsynoden in manchen Län­
dern, die sich mit diesem Thema ja eben­
falls intensiv zu befassen haben, wird die 
Aktualität dieser Untersuchung unterstri­
chen. 

VELLA Y PIERRE, Le vecu de l' avortement. 
(174.) Editions Univer5itaires, Paris 1972. 
Kart. 1am. F 15.50. 
Ein französischer Gynäkologe tritt in diesem 
Buch für eine weitgehende Freigabe der Ab­
treibung ein. Er läßt sich dabei zweifellos 
von edlen Motiven leiten, vor allem von dem 
Willen, in Bedrängnis beßndlichen Müttern 
zu helfen. Seine Argumentation ist aber nicht 
ausreichend, da sie das Lebensrecht des Fötus 
völlig außer acht läßt. Bei dem Eintreten für 
die Zulässigkeit der eugenischen Indikation 
entgeht auch er nicht dem Dilemma, daß 
sich dann konsequenterweise das Recht er­
geben würde, auch nach der Geburt unheilbar 
kranke Kdnder oder später solche Erwach­
sene zu töten. Wenn man daher die den 
Ausführungen des Vf. zugrunde liegende 
Tendenz nicht bejahen kann, ist sein Buch 
dennoch von Wel'lt wegen der zahlreichen 
darin mitgeteilten Erlebnisberichte von 
Frauen in den veMchiedensten Verhältnissen, 
die eine Abtreibung haben vornehmen lassen. 
Es bestätigt sich hier, wie in der Mehrheit 
der Fälle die weibliche Psyche durch diesen 
Eingriff zutiefst betroffen wird. 
Graz Richard Bruch 

JÄGER ALOIS/NISSEL WALTER, Familien­
planung aber wie? (124.) Herold, Wien 1972. 
Pappband S 48.-. 
Die im Büchlein enthaltenen brauchbaren In­
formationen des Arztes sind in einen wohl­
durchdachten Aufbau hineingestellt: Verant­
wortbare Kinderzahl - Empfängnisregelung 
- Bewertung der versdtiedenen Methoden 
nach Prinzipien (90 ff), die für die Zeitwahl 
maßgeschneidert sind - die Enzyklika „Hu­
manae vitae" trifft genau die richtige Lö­
sung. 
Zielstrebig wird die Schlußfolgerung (93 f) 
angesteuert: Verpflichtendes Leitbild ist die 
Zeitwahl. ,,Sich aus Bequemlichkeit und 
Scheu vor der Anstrengung, die normaler­
weise damit verbunden iist, diesem Leitbild 


